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Die formelle Eröffnung wird von Gemeindepräsident Sergio Rämi vorgenommen. Er informiert, 
dass im Anschluss an die Versammlung von der Wohngemeinschaft Usserdorf, Lea Leiser, für 
sämtliche Versammlungsteilnehmer ein Eis als gesellschaftlicher Dank offeriert wird. 
Die Nichtstimmberechtigten bittet er, sich mit Handerheben zu erkennen zu geben und sich der 
Stimme zu enthalten. Nach der Begrüssung weist er auf die ordnungsgemässe Publikation und 
Aktenauflage hin. 
 
Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 

- Thomas Winteler 
- Ueli Ryter 

 

Die Stimmenzähler stellen fest, dass 41 Stimmberechtigte anwesend sind.  
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Finanzen F3. 
Rechnungsführung F3.7. 
Rechnungen F3.7.6 

 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 69 

 

1. ERLÄUTERUNG DES RESSORTVORSTANDS 

 
Der Gemeindepräsident, Sergio Rämi, erläutert die Vorlage anhand einer Powerpoint-Präsenta-
tion im Detail und stützt sich dabei auf die behördliche Broschüre, welche unter www.trutti-
kon.ch/politik/gemeindeversammlung abrufbar ist. 
 
 
1.1 Ausgangslage 
 
Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung 2024 schliesst bei CHF 2'444'262.41 Aufwand und CHF 2'747'909.14 Ertrag 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 303'646.73 ab. Im Budget 2024 hatte der Gemeinderat 
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 335'600.00 gerechnet. 
 
Grössere Mehr- und Mindereinnahmen resultieren aus folgenden Hauptabweichungen: 
 

grössere Abweichungen resultieren aus den folgenden Hauptaufgabenbereichen: 

• Allgemeine Verwaltung: CHF 5'416.41 Minderaufwand 

• Öffentliche Ordnung und Sicherheit: CHF 3'959.42 Mehraufwand 

• Bildung: CHF 183.75 Mehraufwand 

• Kultur, Sport und Freizeit: CHF 2'090.29 Mehraufwand 

• Gesundheit: CHF 126'452.98 Minderaufwand 

• Soziale Sicherheit: CHF 41'121.93 Minderaufwand 

• Verkehr und Nachrichtenübermittlung: CHF 36'167.22 Minderaufwand 

• Umweltschutz und Raumordnung: CHF 11'568.10 Mehraufwand 

• Volkswirtschaft: CHF 23'409.05 Minderaufwand 

• Finanzen und Steuern: CHF 424'480.70 Mehrertrag 
 

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr  

Durch den Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung erhöht sich der Bilanzüberschuss von 
CHF 5'031'233.34 auf neu CHF 5'334'880.07. 

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 

Die Pflegekosten in den Heimen sind deutlich tiefer und die ambulanten Pflegekosten sind leicht 
höher ausgefallen. Da die Spitex Weinland Mitte das Jahr 2024 positiv abgeschlossen hat, er-
hält Truttikon einen Anteil am Ertragsüberschuss. Das ZPBW in Marthalen schloss defizitär ab. 
Deshalb musste sich Truttikon am Aufwandüberschuss beteiligen. 
 
2024 wurde viel weniger Beiträge für Ergänzungsleistungen benötigt. Dadurch erhielt die Ge-
meinde auch weniger Staatsbeiträge für Ergänzungsleistungen. Die wirtschaftliche Hilfe ist ge-
stiegen. Aber es konnte im Sozialbereich ein grosser Betrag "Rückerstattung Dritter" verbucht 
werden. 
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Neu ist für den Unterhalt des Friedhofs die Firma Ruff, Wildensbuch zuständig. Der Forst 
Stammheim übernahm im Mai sämtliche Arbeiten des Forstreviers Truttikon. Es wurde mehr 
Stammholz verkauft. Die budgetierten Steuereinnahmen Rechnungsjahr wurden übertroffen. 
Auch nicht absehbare Grundstückgewinnsteuern konnten eingenommen werden. Der Ressour-
cenausgleich ist leicht tiefer, da die Steuerkraft pro Einwohner etwas gestiegen ist. Die internen 
Verzinsungen wurden mit einem Zinssatz von 0.5 % vorgenommen und von den Anfangsbe-
ständen berechnet. 
 
Zu Gunsten der Rechnung Wasserwerk konnte ca. CHF 6'400.00 mehr als budgetiert in die 
Spezialfinanzierung gebucht werden. Auch die Rechnung des Abwasserwerks fiel um ca. 
CHF 36'100.00 und die Rechnung der Abfallwirtschaft um ca. CHF 600.00 besser aus. 
 
Vorgesehen waren in der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 
CHF 815'000.00. Effektiv wurden CHF 541'647.83 investiert. Wegen des Rekurses Sanierung 
Basadingerstrasse verschieben sich die Sanierungskosten in das Jahr 2025. Der Generelle Ent-
wässerungsplan konnte 2024 nicht fertig erstellt werden. Der neue Entsorgungsplatz wird reali-
siert, sobald die Standortfrage geklärt ist. Und die Friedhofmauer wird erst erneuert, wenn es 
zwingend ist. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen musste die PV-Anlage Hauptstrasse 
wegen Terminprobleme auf 2025 verschoben werden. 
 

2. DAS WESENTLICHE IN KÜRZE 

 
Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 2'444'262.41 Aufwand und CHF 2'747'909.14 Ertrag 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 303'646.73 ab. 

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt Ausgaben von CHF 541'647.83 und Ein-
nahmen von Fr. 0.00. Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf CHF 541'647.83. 

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt Ausgaben von CHF 155'521.85 und Einnah-
men von Fr. 0.00. Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf CHF. 155'521.85. 

Die Bilanzsumme beträgt CHF 9'196'889.67. Der Bilanzüberschuss vergrössert sich von 
CHF 5’031'233.34 auf neu CHF 5'334'880.07. 

 

3. STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Ge-
meinde Truttikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 
der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 
2024 der Politischen Gemeinde Truttikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu 
genehmigen. 
 

Ziel wäre gewesen den Bilanzüberschuss abbauen. Abweichung ist wirklich die Grundstückge-
winnsteuern, was wirklich schwierig ist. Dank an den Gesamtgemeinderat für die vorbildliche 
Budgetierung und deren Einhaltung. 
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4. FRAGEN / DISKUSSION 

 

Keine Diskussion 
 
 
5. ANTRAG GEMEINDERAT 

 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der Jahresrechnung 2024 zuzustimmen. 
 

 

6. SCHLUSSABSTIMMUNG 

 

Die Gemeindeversammlung fasst einstimmig folgenden 

 

BESCHLUSS 

 

Die Jahresrechnung 2024 wird, im Sinne des Antrags gemäss Ziffer 5, genehmigt. 
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Strassen S3. 
Einzelne Strassen, Wege, Gehwege, Plätze, Bau- und Niveaulinien (inkl. Park-
plätze und Niveauübergänge) 

S3.3. 

 

2. Baukredit von CHF 568'000 für die Sanierung der Langenmooserstrasse 
inkl. Werkleitungen 

70 

 
 

1. ERLÄUTERUNG DES RESSORTVORSTANDS 

Der Ressortvorsteher Werke, Peter Koch, erläutert die Vorlage anhand einer Powerpoint-Präsen-
tation im Detail und stützt sich dabei auf die behördliche Broschüre, welche unter www.trutti-
kon.ch/politik/gemeindeversammlung abrufbar ist. 
 
1.1 Ausgangslage 
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Strassenbau 
 
Der Strassenbelag in der Langenmooserstrasse befindet sich in einem unbefriedigenden Zu-
stand. Entlang des gesamten Abschnittes lassen sich Schäden am Strassenbelag erkennen, 
die von diversen Werkleitungsgräben entstanden sein dürften. Diverse Risse und netzartige 
Rissbilder weisen generell auf ungenügende Belagsstärken oder Schwächen in den Fundati-
onskörpern hin. Die Strassenabschlüsse sind verwittert und ebenfalls in einem ungenügenden 
Zustand (Porphyr). Diese werden komplett ersetzt. 
 
Die Länge des Projektperimeters beträgt ca. 240.0 m. Die Sanierung der Strasse erfolgt auf Brei-
ten von 5.00 m bis 6.20 m. Der Fahrbahnrand der Langenmooserstrasse entspricht dem Bestand. 
 
Die Linienführung orientiert sich mehrheitlich an der bestehenden Situation. In Lage und Höhe 
werden allenfalls bestehende Unstetigkeiten ausgeglichen. Die Höhenverhältnisse (Längsgefälle) 
werden auf Grund der Randbedingungen (Vorplätze, Zufahrten usw.) übernommen. Die beste-
henden Quergefälle bleiben generell ebenso bestehen und werden nur örtlich optimiert. In Rück-
sprache mit der Gemeinde sind keine verkehrsberuhigenden Massnahmen (vertikaler Versatz) 
geplant. 
 
Der Gehweg, welcher von der Hauptstrasse in die Langenmooserstrasse verläuft wird bis zum 
Ende des Vorplatzes der Liegenschaft Langenmooserstrasse 16 verlängert. Aktuell endet der 
Gehweg ca. 3.75 m vor dem Ende des Vorplatzes. Der Gehweg wird in diesem Bereich, wie der 
aktuelle Gehweg, verschmälert. Die Gehwegbreite beträgt am Ende des Vorplatzes ca. 0.75 m. 
 
Die Abläufe und Schlammsammler der Strassenentwässerung mehrheitlich ersetzt. Die Einlauf-
roste werden grundsätzlich durch neue, hochziehbare Schachtabdeckungen ersetzt. Das Stras-
senwasser wird via Schlamm-sammler in die Mischabwasser- resp. Regenabwasserleitung ab-
geleitet. Vorplätze sind generell auf dem privaten Grundstück zu entwässern. 
 
Die vorhandenen Randabschlüsse werden, wo nötig, ersetzt. Die Neuerstellung der Fahrbahn-
abschlüsse erfolgt aus Schalensteinen Typ 12 (Granit). Bei wasserführenden Rändern werden, 
ab einem Längsgefälle < 1%, 2-reihige Abschlüsse (Bord- und Wasserstein) versetzt. 
 
 
Verkehrssituation 
 
Im Jahr 2015 wurden Berliner Kissen auf der Langenmooserstrasse zur Verkehrsberuhigung in-
stalliert. Damals war die Befürchtung präsent, dass die Strasse den Charakter als Autobahnzu-
bringer erhalten könne, was bis heute nicht eingetroffen ist. Sämtliche Navigationssysteme führen 
über die Hauptstrasse zur A4. Über die Jahre fielen die Berliner Kissen weg und sind seit über 
drei Jahren nicht mehr montiert. Aus der Bevölkerung sind bisher keine Voten bekannt, dass die 
baulichen Massnahmen gewünscht werden. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es wurde begrüsst, 
dass diese wegfielen. Dennoch war es für den Gemeinderat wichtig, dass zur dieser Gemeinde-
versammlung hin aktuelle Geschwindigkeitsmessungen präsentieren werden können. Leider 
führten tatsächlich zwei Mal technische Fehler der beiden Messgeräte zu keiner Datenaufzeich-
nung. Die Messungen werden nachgeholt und die Bevölkerung wird über die Resultate informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeindeversammlung vom 18.06.2025  Seite | 22  

Wasserleitungsbau 
 
Hauptleitung 
 

Die bestehende Wasserleitung wurde mit Eternitrohren mit Nennweite 125 mm und 150 mm im 
Jahr 1957 und Gussrohren mit Nennweiten 125 mm und 150 mm im Jahr 1992 erstellt. Die Eter-
nitleitung verläuft stellenweise durch Privatland. Das Projekt sieht vor, die bestehenden Eternit-
leitungen zu ersetzen und die Leitung neu in der Strasse zu erstellen. Bei der Hauptstrasse wird 
die neue Wasserleitung an die bestehende Polyethylenleitung d 180/147.2mm angeschlossen. 
Die projektierte Wasserleitung verläuft im Gehweg in die Langenmooserstrasse und dort parallel 
zum südöstlichen resp. südwestlichen Strassenrand bis zum Anschluss an die bestehende Guss-
leitung DN 125 mm resp. Polyethylenleitung d 180/147.2 mm. Für die neue Wasserleitung wird 
Polyethylenrohre PE 100 PN 16 (S-5) d 160/130.8 mm und d 180/147.2 mm ohne Schutzmantel 
verwendet. Die Wasserleitung im westlichen Abschnitt wurde im Jahr 1992 mit PE-Leitungen er-
stellt (knapp 30 Jahre alt). Gemäss SVGW ist bei Verteilleitungen eine Lebensdauer von 60 - 80 
Jahren zu erwarten. Somit sollten keine Ersatzmassnahmen in den nächsten 30 - 50 Jahren an-
stehen. Bis dahin sind bestimmt auch wieder Sanierungsmassnahmen am Strassenbelag not-
wendig. 
 
 

Überflurhydranten 
 
Für die Brandbekämpfung wird der Hydrant Nr. 37 durch ein neues Modell ersetzt, welches den 
heutigen Anforderungen der GVZ entspricht und an die neue Verteilleitung angeschlossen. Ver-
langt werden Hydranten mit zwei Abgängen Storz 75mm. Auf den Hydranten Nr. 17 wird in Ab-
sprache mit der Gemeinde und dem Feuerwehrkommandanten verzichtet. Gemäss der Richtlinie 
«Für die Ausführung der Löschwasserversorgung im Kanton Zürich» der Gebäudeversicherung 
des Kantons Zürich (GVZ) vom Februar 2020 «sind die Hydranten so zu setzen, dass jedes Ge-
bäude im Wohngebiet mit einer Zubringerleitung von max. 100 m Schlauchlänge erreicht werden 
kann». Diese Anforderung wird auch mit dem Verzicht auf den Hydranten Nr. 17 erfüllt. Der Hyd-
rant steht unter dem Druck der Reservoiranlage Grüt (Wsp. 497.12 m.ü.M). Der statische Ruhe-
druck liegt ca. bei 3.0 bar (ca. 30.0 m). 
 
 

Hauszuleitungen 
 

Aktuell sind 4 Zuleitungen zu 4 Liegenschaften an den zu erneuernden Leitungsabschnitt ange-
schlossen. Alle Hausanschlussleitungen werden mit einer neuen Abstellarmatur an die neue Ver-
teilleitung angeschlossen. Die aus Gussrohren bestehenden Hauszuleitungen werden im Stras-
senbereich oder bis zum möglichen Anschluss-punkt an die bestehende Hauszuleitung zu Lasten 
des Leitungsersatzes durch PE-Rohre ersetzt. Im Zuge der Detailprojektierung werden die Lie-
genschaftsbesitzer angefragt, ob sie die Leitungsabschnitte im privaten Grundstück, beziehungs-
weise das Leitungsstück ab dem Anschluss an die bestehende Hauszuleitung mitsanieren möch-
ten. Im Falle einer Zusage sind die Realisierungskosten vom Grundeigentümer zu tragen. Die 
Hauszuleitungen werden mit Polyethylenrohren PE 100 PN 16 (S-5) d 50/40.8 mm ausgeführt. 
 
 

Leitungsgraben 
 

Die Gräben für die neuen Wasserleitungen und für die Hauszuleitungen im Strassenbereich wer-
den 1.50m tief und 0.80-1.00m breit ausgehoben. Auf die Grabensohle wird 10cm Leitungskies 
eingebracht und ausplaniert. Anschliessend werden die Leitungsrohre auf das Kiesplanum ver-
legt. Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen werden die Rohre mit Leitungskies umhüllt. 
Die Grabenauffüllungen erfolgen mit geeignetem, verdichtbarem Aushubmaterial und / oder mit 
zugeführtem Ungebundenen Gemisch 0/45 (rezykliert). Ein Teil des Aushubmaterials wird abge-
führt. 



Gemeindeversammlung vom 18.06.2025  Seite | 23  

 
Kanalisation 
 
Die bestehende Mischwasserkanalisation im Projektperimeter wurde im Jahr 1984 und 1992 mit 
Nennweiten zwischen 250 mm bis 300 mm erstellt. Es handelt sich dabei um Schleuderbeton-
rohre. 
 
Gemäss den neuesten Kanal-TV-Aufnahmen weisen die Kanalisationsleitungen an einzelnen 
Stellen raue Rohrwandungen, Inkrustationen, andersartige Ablagerungen, Risse und nicht voll-
ständig eingebundene Anschlüsse auf. Gemäss den Ergebnissen des Bewässerungskonzeptes 
der Ingesa AG liegt die Auslastung der Kanalisations-leitungen zwischen 13-81 %. Es sind somit 
keine Massnahmen aufgrund der Leitungsdimension notwendig. 
 
Weil die bestehenden Leitungen mit Schleuderbetonrohren erstellt wurden, müssten Dichtigkeits-
prüfungen durchgeführt werden. Zusammen mit der Gemeinde wurde entschieden, dass auf die 
Dichtigkeitsprüfungen verzichtet wird. Aufgrund der sichtbaren Mängel bei den Kanal-TV Aufnah-
men ist davon auszugehen, dass die Kanalisationsstränge die Dichtigkeitsprüfungen nicht beste-
hen würden. Aus diesem Grund erfolgt eine grabenlose Instandsetzung der Kanalisationsstränge 
im Inliner-Verfahren. Mit dem Inliner-Verfahren werden die festgestellten Mängel behoben. 
 
Im Bereich der Einmündung der Langenmooserstrasse in die Hauptstrasse wurde eine potentielle 
Fremdwasserquelle überprüft. Bei der Überprüfung wurde in den Strassensammlern 412 und 462 
kein Fremdwasser festgestellt. Es sind somit aus Sicht Fremdwasser keine Massnahmen im Ein-
mündungsbereich notwendig. 
 
Mit der Strassensanierung werden die Schachtarmaturen zu Lasten des Werkeigentümers (Ab-
wasserentsorgung) ersetzt. 
 
Die bestehende Mischwasserkanalisation im Projektperimeter besteht aus Nennweiten zwischen 
250mm bis 400mm. Ein Abschnitt der Mischwasserkanalisation wurde im Jahr 1969 erstellt. Das 
Alter der restlichen Leitungen ist nicht bekannt. Es handelt sich dabei um Schleuderbetonrohre.  
Gemäss den neuesten Kanal-TV-Aufnahmen weisen die Kanalisationsleitungen an einzelnen 
Stellen raue Rohrwandungen, Inkrustationen, lose Ablagerungen, Abplatzungen, Scherbenbil-
dungen und nicht vollständig eingebundene Anschlüsse auf. 
 
Weil die bestehenden Leitungen mit Schleuderbetonrohren erstellt wurden, müssten Dichtigkeits-
prüfungen durchgeführt werden. Zusammen mit der Gemeinde wurde entschieden, dass auf die 
Dichtigkeitsprüfungen verzichtet wird. Aufgrund der sichtbaren Mängel bei den Kanal-TV Aufnah-
men ist davon auszugehen, dass die Kanalisationsstränge die Dichtigkeitsprüfungen nicht beste-
hen würden. Aus diesem Grund erfolgt eine graben-lose Instandsetzung der Kanalisationsstränge 
im Inliner-Verfahren. Mit dem Inliner-Verfahren werden die festgestellten Mängel behoben.  
 
Aktuell befindet sich das Entwässerungskonzept bei der Ingesa AG in Arbeit. Sollte bei den Er-
gebnissen des Entwässerungskonzepts festgestellt werden, dass die Dimension der bestehen-
den Leitungen zu klein ist, müsste allenfalls ein Ersatz dieser Kanalisationsabschnitte erfolgen. 
Generell wird davon ausgegangen, dass die Dimension der bestehenden Leitungen genügend 
ist. Aus diesem Grund wurden in den Kostenvoranschlag die Inlinersanierungen und kein Ersatz 
der Leitungen eingerechnet. 
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Private Anschlussleitungen und Regenabwasserleitung 
 
Von den privaten Anschlussleitungen und der Regenabwasserleitung im Projektperimeter sind 
keine Zustandsuntersuchungen und deren Auswertungen vorhanden. Allfällige bauliche Repara-
turen sollen in Absprache mit den Grundeigentümern mit der Strassensanierung koordiniert um-
gesetzt werden. 
 
 
Werke 
 
Öffentliche Beleuchtung 
Die öffentliche Beleuchtung wird den heutigen Standards entsprechend neu erstellt resp. ange-
passt. Es sollen vier neue Kandelaber erstellt werden (Entwurf Beleuchtungsprojekt EKZ vom 
05.12.2024). Teils werden an den bestehenden Kandelabern nur Mast- bzw. Leuchtenwechsel 
durchgeführt. 
 
EKZ / Swisscom / Sunrise 
Die Nachfrage bei den Werken hat ergeben, dass bestehende Leitungen im Projektperimeter 
der EKZ, Swisscom und GAO vorhanden sind. Die EKZ führen eine Netzerneuerung resp. ei-
nen Netzausbau durch. Diese Arbeiten erfolgen koordiniert mit dem Ausbau und der Erneue-
rung der Strassenbeleuchtung. Die Swisscom und GAO haben keinen Ausbaubedarf. Beste-
hende Schächte werden zu Lasten des Werkeigentümers angepasst. 
 
 
1.2 Terminplan 
 
Für die Strassensanierung sind folgende Termine vorgesehen: 
 
- Baubeginn: August 2025 
- Bauzeit-Abschätzung: ca. 4 Monate ab Beginn 
- Inlinersanierung: Frühling 2026 
- Bauende (Einbau Deckbelag): Frühling / Sommer 2026 
- Abschluss (Bauabrechnung und PaW) Ende 2026 
 
 
1.3 Verkehrsführung 
 
Bauphase 1 bis 3:  
Die Grab- und Rohrlegearbeiten und der Strassenbau erfolgen etappiert. Die Strasse wird für 
den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zu- und Wegfahrten erfolgen entweder von der Haupt-
strasse oder westlich von der Langenmooserstrasse. Die Zufahrten für die Anwohner im Bauab-
schnitt können grösstenteils mit Überbrückungen (Stahlplatten) gewährleistet werden. Insbe-
sondere während den Arbeitszeiten muss aber mit grösseren Behinderungen gerechnet wer-
den. Bei Bedarf müssen die Zu- und Wegfahrten im jeweiligen Baubereich temporär gesperrt 
werden und die Fahrzeuge müssen ausserhalb des Baubereichs abgestellt werden. 
 
Bauphase 4:  
Die Planie- und Belagsarbeiten erfolgen aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Qualität unter 
einer Vollsperrung. Die Strasse ist während diesem kurzen Zeitabschnitt für sämtlichen Verkehr 
gesperrt. Die Anwohner müssen die Fahrzeuge ausserhalb des Baubereichs abstellen. 
 
Bauphase 5:  
Die Fertigstellungsarbeiten erfolgen unter Verkehr. 
  



Gemeindeversammlung vom 18.06.2025  Seite | 25  

 
1.4 Projektkosten 
 
Strasse 
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Wasserleitung 
 

 
 
Kanalisation 
 

 
  



Gemeindeversammlung vom 18.06.2025  Seite | 27  

 
1.5 Zusammenstellung Baukosten inkl. Ingenieurkosten (gerundet) 
 
Die Kosten für die Sanierung der Langenmooserstrasse werden über zwei Jahre wie folgt auf-
geteilt: 
 
Baukosten inkl. Ingenieurkosten 
 
 
 2025 2026 

Wasser: 7101.5030.06 CHF 160‘000.00 CHF 15‘500.00 

Abwasser: 7201.5030.04 CHF 7‘500.00 CHF 55‘000.00 

Strasse: 6150.5010.06 CHF 275‘000.00 CHF 55‘000.00 

Total inkl. MwSt. CHF 442‘500.00 CHF 125‘500.00 
 
 
 Baukosten inkl. Ingenieurkos-

ten 

Total Wasserleitung CHF 175‘500.00 

Total Kanalisation CHF 62‘500.00 

Total Strasse CHF 330‘000.00 

  

Total inkl. MwSt. CHF 568’000.00 
 
 
Im Budget 2025 ist für die Sanierung der Wasserleitung in der Investitionsrechnung (Konto Nr. 
7101.5030.06) bereits CHF 157'000.00 enthalten sowie für die Abwasserleitung in der Investiti-
onsrechnung (Konto Nr. 7201.5030.04) CHF 7’500. Für die Strassensanierung sind ebenfalls in 
der Investitionsrechnung 2025 (Konto Nr. 6150.5010.06) Kosten in der Höhe von CHF 
308'000.00 budgetiert. Die Aufwendungen, welche im darauffolgenden Jahr anfallen werden, 
werden entsprechend für das Jahr 2026 berücksichtigt und budgetiert werden. 
 
 
Folgekosten 
 
Die Abschreibungen werden nach Fertigstellung des gesamten Projektes als jährliche Folge-
kosten wie folgt ausgewiesen: 
 
 Abschreibungen 40 Jahre Abschreibungen 50 Jahre 

Wasser: 7101.3300.30 CHF 0.00 CHF 3‘510.00 

Abwasser: 7201.3300.30 CHF 0.00 CHF 1‘250.00 

Strasse: 6150.3300.10 CHF 8‘250.00 CHF 0.00 

Total CHF 8‘250.00 CHF 4‘760.00 
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2. DAS WESENTLICHE IN KÜRZE 

 
- Im Sinne der Werterhaltung soll die Sanierung der Langemooserstrasse erfolgen. Im Zuge 

dieser Strasseninstandsetzung wird die öffentliche Beleuchtung normgerecht und den heuti-
gen Standards entsprechend angepasst. Die Wasserleitung soll teilweise ersetzt und im Sa-
nierungsperimeter gemäss dem generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) neu mit Roh-
ren DN 125-150mm erstellt werden. 
 

- Der Gemeinderat hatte mit Beschluss vom 27. Januar 2025 dem Ingenieurbüro F+H Partner 
AG, Rickenbach Sulz, den Auftrag zur Projektausarbeitung gegeben und einen Projektie-
rungskredit über CHF 20'300.00 bewilligt. 

 
- Mit den Ausführungen der Bauarbeiten soll im Spätsommer/Herbst 2025 gestartet werden. 
 

 

3. STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Projekt geprüft und sieht die Notwendigkeit die Was-
serleitung zu verlegen, die Abwasserleitung instand zu stellen und die Beleuchtung dem heutigen 
Standard anzupassen. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, diesen Kredit vorbe-
hältlich der nachfolgenden, zu klärenden Fragen zu genehmigen: 

 
- Aktuell sind keine verkehrsberuhigenden Massnahmen geplant, was nicht dem Status quo 

entspricht. Diese wurden installiert, als die Langenmooserstrasse 2014 im ausserörtlichen 
Teil saniert wurde und haben sich bewährt. Wie werden diese wieder im Projekt berücksich-
tigt? Die anstehende Verkehrsberuhigung an der Hauptstrasse unterstreicht die entspre-
chende Notwendigkeit. 

- Die Wasserleitungen werden nur teilweise erneuert. Im neueren Teil ist davon auszugehen, 
dass in ca.15 Jahren dieser Leitungsabschnitt ebenfalls saniert werden muss, wodurch er-
neut Belagsarbeiten anfallen. Daher stellt sich die Frage, ob bei einer vorausschauenden 
Betrachtung es nicht wirtschaftlicher ist, gleich den gesamten Strassenabschnitt komplett zu 
sanieren. Alternativ soll auf die Belagssanierung im neueren Teil verzichtet werden. Welche 
Einsparungen lassen sich erzielen? Was wären die Mehrkosten, wenn gleich auch die Was-
serleitungen ordentlich erneuert werden? 

 
 
Martin Breitenstein fügt hinzu, dass nach der Präsentation durch den Ressortvorsteher Werke, 
Peter Koch, die Vorbehalte soweit möglich beantwortet wurden und begrüsst die Nachholung der 
Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessung. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt dem 
Baukredit zuzustimmen. 
 
  



Gemeindeversammlung vom 18.06.2025  Seite | 29  

 

4. FRAGEN / DISKUSSION 

 

Martin Vogel hofft, dass beim Einlenker von der Hauptstrasse auf die Langenmooserstrasse keine 
«Rumpelstrasse» wie beim Einlenker von der Hauptstrasse auf die Hinterdorfstrasse verbaut 
wird. 

Peter Koch beruhigt, dass dies nicht der Fall sein wird. Mittlerweile sei auch seitens Kanton klar, 
dass die baulichen Massnahmen an der Hinterdorfstrasse nicht vorteilhaft sind. 

 

Jürg Denzler gratuliert dem Gemeinderat, dass das Meteorwasser weiterhin versickern kann. 

 

Daniel Winteler gibt zu bedenken, dass die Wasserleitung beim Fussweg (Bächiweg) oberhalb 
der Langenmooserstrasse alt ist und ebenfalls ersetzt werden sollte. Insbesondere wenn die 
Druckanlage kommen wird. 

Patrick Irminger teilt mit, dass diese Leitung gemäss Aufnahmen aus dem Jahr 1992 stammt und 
somit ihre Lebensdauer bei Weitem nicht erreicht hat. 

 

Bea Spalinger ist besorgt und findet es eine Frechheit, dass die bereits entfernten Berliner Kissen 
ersatzlos gestrichen würden und findet das Vorgehen schildbürgerhaft. 

Peter Koch nimmt die Bemerkung betreffend Schildbürger zur Kenntnis und bekräftigt, dass es 
vordergründig bei der Sanierung der Werkleitungen und Strasse um einen Werterhalt der Infra-
struktur geht. Gerne hätte der Gemeinderat heute aktuelle Geschwindigkeitsmessungen geliefert. 
Die Messung wird sicherlich nachgeholt und die Bevölkerung über das Resultat informiert wer-
den. Inwiefern beruhigende Massnahmen eventuell ergriffen würden, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht abgeschätzt werden. In der heutigen Zeit werden eher visuelle Verlangsamungsmassnah-
men umgesetzt als bauliche. 

Bea Spalinger gibt zu bedenken, dass es grundsätzlich nicht um aktuelle Messungen gehe. Vor 
Jahren wurden diese Massnahmen umgesetzt und sie wurden nach ihrem Wegfall bis heute nicht 
ersetzt. 

Peter Koch antwortet, dass die aktuelle Situation sachlich überprüft wird. 

 

Martin Vogel wendet ein, dass damals gesagt wurde, dass zu schnell gefahren würde. Die dama-
ligen Kinder sind nicht mehr da und gefahren wird auch nicht so schnell. Die Berliner Kissen 
haben keine Berechtigung, um wieder montiert zu werden. 

 

Deborah von Wartburg begrüsst, dass eine Geschwindigkeitsmessung angedacht ist. Wenn bau-
liche Massnahmen mit dem Einsatz des neuen Belages kombiniert werden könnten und nicht 
wieder ein «Geflick» folgen würde, wäre dem Projekt gedient. 

 

Heinz Günthardt bekräftigt, dass für die Langenmooserstrasse Tempo 30 eingeführt werden soll. 
Egal ob Traktor- oder Autofahrer, jeder gilt als Schwerverbrecher, wenn er irgendwo durch Trut-
tikon mit 50 km/h fährt. 

Sergio Rämi antwortet, dass eine Tempo 30-Strecke durchaus überprüft werden könne und in die 
Agenda des Gemeinderates aufgenommen wird. Seit letztem Jahr können Strecken temporedu-
ziert werden und nicht zur ganze Zonen, weshalb eine Reduktion der Strasse denkbar ist. 
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Martin Renggli wendet ein, dass wenn jemand vom Langenmoos her auf der 80er-Strecke kom-
mend ins Dorf einfährt und auch den Rechtsvortritt missachtet, eine erhebliche Gefahr darstellt. 
Eine visuelle oder bauliche Massnahme würde er deswegen sehr begrüssen. Er empfiehlt zudem, 
die Messung eingangs Dorf zu machen. 

Peter Koch bedankt sich für den Input. Gerade bei baulichen Massnahmen wäre es insbesondere 
für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer wichtig, dass diese auch angezeigt werden, was für eine 
längere Periode mit den Berliner Kissen nicht der Fall gewesen ist. Der Gemeinderat möchte 
Zahlen vorweisen können und falls notwendig darauf basierend ein sinnvolles Konzept ausarbei-
ten. 

Martin Renggli ergänzt, dass damals eine «Freiwillig 30 Tafel» aufgestellt wurde, welche zwi-
schenzeitlich abgefallen sind. 

 

Thomas Winteler fragt nach, ob es sich tatsächlich um einen Rechtsvortritt handelt. 

Sergio Rämi bestätigt den Rechtsvortritt. 

Thomas Winteler hackt nach, ob es für die projektierten Wassersteine keine langlebigere Lösung 
geben würde. Und ob es nicht vorteilhafter wäre, eine Wasserrinne zu fräsen. 

Patrick Irminger informiert, dass es sich beim Übergang vom Trottoir zur Strasse um Granitsteine 
handelt. Nach 10 bis 15 Jahre muss der Verguss unter Umständen wieder aufgefrischt werden. 
Eine Ausfräsung für das Trottoir ist nicht angedacht. 

 

Michael Reutemann fragt nach, ob die Kieskofferung gewechselt wird? 

Patrick Irminger orientiert, dass stellenweise eine neue Kieskofferung angedacht ist. Es wird je-
doch vor Ort situativ entschieden, wo ein Wechsel sinnvoll ist. 

 

 

5. ANTRAG GEMEINDERAT 

 

1. Die Sanierung der Langenmooserstrasse inkl. Werkleitungen (Wasser, Abwasser, Werke) 
wird genehmigt. 

 
2. Der erforderliche Baukredit inkl. Ingenieurhonorar von rund CHF 568‘000 wird zulasten der 

gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungskonti in der Investitionsrechnung (Wasser und Ab-
wasser) sowie der steuerfinanzierten Investitionsrechnung (Strassen) wie folgt bewilligt: 

 
Baukosten inkl. Ingenieurkosten 
 
 2025 2026 

Wasser: 7101.5030.06 CHF 160‘000.00 CHF 15‘500.00 

Abwasser: 
7201.5030.04 

CHF 7‘500.00 CHF 55‘000.00 

Strasse: 6150.5010.06 CHF 275‘000.00 CHF 55‘000.00 

Total inkl. MwSt. CHF 442‘500.00 CHF 125‘500.00 
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3. Die Abschreibungen werden nach Fertigstellung des gesamten Projektes als jährliche Fol-

gekosten wie folgt bewilligt: 
 
 Abschreibungen 40 Jahre Abschreibungen 50 Jahre 

Wasser: 7101.3300.30 CHF 0.00 CHF 3‘510.00 

Abwasser: 7201.3300.30 CHF 0.00 CHF 1‘250.00 

Strasse: 6150.3300.10 CHF 8‘250.00 CHF 0.00 

Total CHF 8‘250.00 CHF 4‘760.00 
 

 

6. SCHLUSSABSTIMMUNG 

 

Die Gemeindeversammlung fasst einstimmig folgenden 

 

BESCHLUSS 

 

Der Baukredit für die Sanierung der Langenmooserstrasse wird, im Sinne des Antrags gemäss 
Ziffer 5, genehmigt. 
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3. Anfragen der Stimmberechtigten gemäss § 17 Gemeindegesetz 71 
 
 
Martin Breitenstein, Truttikon, hat am 3. Juni 2025 eine schriftliche Anfrage per E-Mail für die 
Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2025 mit folgendem Anliegen eingereicht: 
 
 
3.1 Anfrage 

 

«Hat der Gemeinderat in der öffentlichen Planauflage zur Lärmsanierung Staatsstrassen Trutti-
kon, Akustisches Projekt, eine Einsprache gemacht? 
Falls er eine Einsprache gemacht hat: Was hat der Gemeinderat beanstandet; wie lautet der 
Text der Einsprache?» 

 

3.2 Antworten auf die vorerwähnten Fragen (Sergio Rämi) 

 

Der Gemeinderat hatte am 28. April 2025 seine Stellungnahme zum öffentlich ausgeschriebenen 
Projekt verabschiedet und der Baudirektion des Kantons Zürich, Tiefbauamt, Fachstelle Lärm-
schutz, fristgerecht eingereicht. 
 
Die Antwort des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich, inwiefern bei diesem laufenden 
Verfahren des Kantons Zürich gemäss Informations- und Datenschutzgesetzes (IDG) der genaue 
Wortlaut publiziert werden kann, ist noch hängig. Der Gemeinderat Truttikon hatte aufgrund der 
abgelaufenen Frist zur Stellungnahme jedoch keine rechtlichen Einwände sehen können und kam 
daher transparent der Anfrage nach. Martin Breitenstein erhielt die detaillierte Stellungnahme 
vom 28. April 2025 des Gemeinderates. 
 
Die Stellungnahme beinhaltete die grundsätzliche Befürwortung des Vorziehens der Lärmschutz-
massnahmen und Erhöhung der Sicherheit durch die Temporeduktion. Der Gemeinderat bemän-
gelte allerdings das Vorgehen des Kantons. 
 
Der Anfragensteller, Martin Breitenstein, wünscht keine Präzisierung des Wortlautes an der Ge-
meindeversammlung und dankt dem Gemeinderat für die Stellungnahme. Er gibt dem Gemein-
derat noch den Gedankenanstoss im Rückblick zum Vorgehen des Kantons ebenfalls selber 
partizipativ zu handeln. 

 
 
ABSCHLUSS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
Sergio Rämi informiert, dass das Gestaltungsprojekt «Hauptstrasse» des Tiefbauamtes des Kan-
tons Zürich erneut verschoben und neu in die Jahre 2028/2029 terminiert wurde. 
 
Gemeindepräsident Sergio Rämi schliesst die Versammlung formell ab. Er erkundigt sich zuerst 
nach allfälligen Einwendungen gegen die Durchführung der Verhandlungen und Abstimmungen.  
 
Nach den Informationen schliesst er die Versammlung um 20.55 Uhr mit dem Hinweis, dass das 
Ergebnis auf der Homepage am 24. Juni 2025 publiziert wird. Die Stimmbürger macht er darauf 
aufmerksam, dass sie das Recht zur Protokolleinsicht haben. Dieses liegt nach Unterzeichnung 
durch die Stimmenzähler bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Zudem wird es auf 
der Gemeindehomepage veröffentlicht. 
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Sergio Rämi informiert über die folgenden Termine in diesem Jahr: 
 
01.08.2025 Bundesfeier 
17.09.2025 Informationsveranstaltung Reservoir und Druckerhöhungsanlage 
04.12.2025 Gemeindeversammlung Budget 
 
 
Der Presse dankt er für eine wohlwollende Berichterstattung und den Stimmenzähler für ihr En-
gagement. 

 

Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
 
Melanie Süsstrunk 
Gemeindeschreiberin 
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Protokollgenehmigung  
 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls bezeugen: 
 
Gemeindepräsident 
 
 
 
Sergio Rämi 
 
 
 
Die Stimmenzählenden 
 
 
 
Thomas Winteler, ______________________    Ueli Ryter, ____________________ 
 
 


